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66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §35 Abs1

Rechtssatz

Zur Frage, auf wessen Rechnung und Gefahr ein Betrieb geführt wird, vertritt der Verwaltungsgerichtshof, dass dies

jene Person ist, die nach rechtlichen (und nicht bloß tatsächlichen) Gesichtspunkten aus den im Betrieb getätigten

Geschäften unmittelbar berechtigt und verp>ichtet wird. Es kommt darauf an, wen das Risiko des Betriebs im

Gesamten unmittelbar tri?t; dieser Person muss im Fall der Betriebsführung durch Dritte zumindest die rechtliche

Möglichkeit einer Ein>ussnahme auf die Betriebsführung (durch Weisung, Kontrolle etc. vor allem in Bezug auf das im

Blick stehende Beschäftigungsverhältnis) zustehen (vgl. VwGH 28.9.2018, Ra 2015/08/0080; eingehend auch Julcher in

Mosler/Müller/Pfeil (Hrsg.), Der SV-Komm (179. Lfg.), § 35 ASVG Rz 11 ff; mwN).
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